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Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben) Kitzingen, 

BL-20-2025, 24.11.2025 1763 25.11.2025 

 

Kommunale Abfallwirtschaft; 

BL-20-2025- Gemeinde Mainstockheim BPL "Wunn II" mit 1. Änderung BPL Wunn; 
Beteiligung TÖB nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 

Sehr geehrter Herr Freyer, 

 

das Sachgebiet Kommunale Abfallwirtschaft nimmt zu der o. g. Maßnahme aus abfallwirtschaftlicher Sicht 

wie folgt Stellung: 

1. Die Abfallwirtschaftsatzung des Landkreises Kitzingen vom 20.12.2024 ist zu beachten. Insbesondere 

sind, 

2. alle Grundstücke, auf denen regelmäßig überlassungspflichtige Abfälle anfallen, an die öffentliche 

Abfallentsorgung anzuschließen. Hierfür sind auf den Grundstücken ausreichend bemessene und 

geeignete Einrichtungen bzw. Flächen zur Aufstellung der erforderlichen Abfallsammelbehälter zu 

schaffen. Die Behältnisse sind am Abholtag vor dem Grundstück so aufzustellen, dass sie ohne 

Schwierigkeiten und Zeitverlust entleert werden können. Fußgänger und Fahrzeuge dürfen durch die 

Aufstellung der Abfallbehältnisse nicht behindert oder gefährdet werden. 

3. Ist eine öffentliche Abfallentsorgung gem. o.g. Satzung im Planungsgebiet erforderlich, sind die 

Verkehrsflächen so auszulegen, dass eine ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle im Rahmen der 

Einsammlungs- und Beförderungspflicht des Landkreises möglich ist. Unter Einhaltung geltender 

Bestimmungen, insbesondere der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (DGUV 43 und 70) und 

weiterer ergänzender Regelungen (RASt 06, DGUV-Information 214-033), müssen die 

Bereitstellungsorte der Abfallsammelbehälter durch das Abfallsammelfahrzeug ohne 

Rückwärtsfahren erreichbar sein. Sind keine geeigneten Wendemöglichkeiten vorhanden, dürfen 

Sackgassen mit Abfallsammelfahrzeugen nicht befahren werden. Die Abfallsammelgefäße müssen an 

_ 



der nächsten für das Abfallsammelfahrzeug sicher befahrbaren Straße zur Abfuhr bereitgestellt 

werden.  

4. Die Verkehrsflächen müssen für die zulässigen Achslasten eines Abfallsammelfahrzeuges ausreichend 

tragfähig sein.  

5. Fahrbahnen müssen als Anliegerstraßen oder -wege ohne Begegnungsverkehr bei geradem 

Straßenverlauf grundsätzlich eine Breite von mind. 3,55 m aufweisen. Diese Zahl ergibt sich aus der nach 

§ 32 StVZO zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m und einem seitlichen Sicherheitsabstand von je 0,5 m. 

Fahrbahnen mit Begegnungsverkehr müssen eine ausreichende Breite von mind. 4,75 m haben. Die 

Schleppkurven von dreiachsigen Abfallsammelfahrzeugen müssen ausreichend berücksichtigt werden 

(vgl. RASt 06).  

6. Straßen müssen eine lichte Durchfahrtshöhe von mind. 4 m zuzüglich Sicherheitsabstand aufweisen. 

Dächer, Äste, Straßenlaternen etc. dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen. Etwaige Bodenschwellen 

müssen problemlos von Abfallsammelfahrzeugen befahren werden können inkl. ausreichender 

Bodenfreiheit der hinteren Standplätze am Fahrzeug. 

7. Bei der Planung von Steigungen bzw. Gefälle sowie für Bankette ist zu berücksichtigen, dass neben 

gefahrlosem Befahren auch ausreichend Sicherheit gegen Umstürzen und Rutschen des Fahrzeugs 

gegeben ist. Die bis zu 4 m langen Fahrzeugüberhänge sind zu beachten. An Ein- und Ausfahrten 

sowie bei Verschwenkungen der Fahrbahn, z. B. an Pflanzinseln, Parkflächen und Bäumen, müssen 

Straßen so bemessen sein, dass mind. die Schleppkurven von dreiachsigen Abfallsammelfahrzeugen 

berücksichtigt sind.  

8. Sofern Grundstücke nicht direkt angefahren werden können, müssen ausreichend geeignete 

Wendemöglichkeiten, z.B. Wendekreise, Wendeschleifen, Wendehämmer, vorhanden sein, für die 

folgende Mindestvoraussetzung gelten: 

Wendekreis / Wendeschleife  

- Durchmesser von mind. 22 m (Wendekreis) bzw. 25 m (Wendeschleife) jeweils einschließlich 1 

m „störungsfreier“ Randbereich für Fahrzeugüberhänge 

- Wendekreismitte frei befahrbar (kein Pflanzbeet o. Ä.) / Pflanzinsel von maximal 6 m 

Durchmesser und überfahrbarem Bord bei Wendeschleife 

- Berücksichtigung der Schleppkurve für 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge 

- Mindestbreite der Zufahrt 5,50 m  

- Keine Hindernisse wie z. B. Telekommunikations- oder Elektrizitäts-Schaltschränke, Laternen etc. 

im Bereich des „störungsfreien Randbereichs“ 

 

Mit besten Grüßen 

 

Sabine Dumke 

Kommunale Abfallwirtschaft 

Landratsamt Kitzingen 


